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Frage Nummer 41 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Franz 
Schmid 
(AfD) 

Ich frage die Staatsregierung, wie hoch ist die Förderung, die 
Lambda e. V. vom Freistaat erhält, welche konkreten Kampag-
nen werden durch diese Mittel unterstützt und finden im Rah-
men dieser Förderung Projekte oder Vorträge an bayerischen 
Schulen statt? 

Antwort des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 

Der Bayerische Jugendring KdöR gewährt, in seiner Funktion als im Bereich der 
Jugendarbeit mit der Wahrnehmung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe beauftragte Stelle, seit 2017 Lambda Bayern aus dem Kin-
der- und Jugendprogramm der Staatsregierung einen Zuschuss zur Strukturförde-
rung. Im Förderzeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025 von bis zu 40.000 Euro. Ziel 
der Förderung ist es, Lambda Bayern e. V. beim Aufbau einer handlungsfähigen 
landesweiten Organisationsstruktur zu unterstützen. Die Durchführung von Projek-
ten oder Vorträgen an bayerischen Schulen ist nicht vom Förderzweck umfasst. 

Dem Jugendnetzwerk Lambda Bayern e. V. wurde vom Zentrum Bayern Familie 
und Soziales als Bewilligungsbehörde zudem für das Projekt „QueerStart“ im Zeit-
raum von 01.08.2024 bis 31.12.2025 eine Zuwendung von bis zu 90.000 Euro be-
willigt. „QueerStart“ dient dem Ziel, LSBTIQ-Jugendgruppen im ländlichen Raum 
einzurichten und dazu eine Strategie zu entwickeln. Weitere Informationen können 
auf der Projektwebseite abgerufen werden.1 Nicht vom Förderzweck umfasst sind 
Schulprojekte oder die direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an Schulen. 

 

                                                      
1  https://www.queerstart.bayern/ 

https://www.queerstart.bayern/

